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001 Verwaltungsrecht allgemein

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 2003 §107 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine weite Auslegung des Begri6es "Direktwerbung" verlangen auch die Gesetzesmaterialen zum TGK 2003 (RV 128 Blg

NR 22. GP), die unter dem Begri6 "Direktwerbung" jeden Inhalt verstehen, der für ein bestimmtes Produkt, aber auch

für eine bestimmte Idee einschließlich bestimmter politischer Anliegen wirbt oder dafür Argumente liefert. Zudem hat

der Oberste Gerichtshof - in Orientierung an den Gesetzesmaterialien - wiederholt die Au6assung vertreten, dass der

Begri6 der "Direktwerbung" weit auszulegen ist. Er erfasst jede elektronische Post, die für ein bestimmtes Produkt,

aber auch für eine bestimmte Idee (einschließlich politischer Anliegen) wirbt oder dafür Argumente liefert; darunter

fällt etwa auch jede Maßnahme, die dazu dient, auf ein eigenes Bedürfnis und die Möglichkeit seiner Befriedigung

hinzuweisen, wobei auch schon die Anregung zur Inanspruchnahme bestimmter Leistungen diesem Begri6 unterstellt

werden kann; dabei hindert auch die Gestaltung als Newsletter oder Informations-Mail die QualiEkation als Werbung

nicht (vgl OGH vom 30. September 2009, Zl 7 Ob168/09w).

Schlagworte

Auslegung Anwendung der Auslegungsmethoden Verhältnis der wörtlichen Auslegung zur teleologischen und
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European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2013:2011030198.X02

Im RIS seit

02.02.2014

Zuletzt aktualisiert am

05.10.2017

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2013/12/19 2011/03/0198
	JUSLINE Entscheidung


